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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Grundrechte

Mitte Dezember 2017 gab der Bundesrat den Medien bekannt, dass er die Volksinitiative
«Ja zum Verhüllungsverbot» ablehne, ihr aber mit einem indirekten Gegenvorschlag
begegnen möchte. Die Initiative für ein nationales Verbot sei abzulehnen, weil die
Kantone selber entscheiden können sollten, ob sie die Gesichtsverhüllung im
öffentlichen Raum verbieten wollen oder nicht. So hätten die Kantone Tessin und St.
Gallen ein solches Verbot befürwortet, während es in Zürich, Solothurn, Schwyz, Basel-
Stadt und Glarus abgelehnt worden sei. Diesen unterschiedlichen Befindlichkeiten gelte
es Rechnung zu tragen. Der Bundesrat anerkenne jedoch, dass die Gesichtsverhüllung
problematisch sein könne, und zwar zum einen, wenn jemand zur Verhüllung
gezwungen werde, und zum anderen im Kontakt mit den Behörden. Er wollte sich dieser
Problematik daher mit einem indirekten Gegenvorschlag annehmen, der Regelungen
auf Gesetzesebene vorsehe, ohne den Kompetenzbereich des Bundes zu
überschreiten. Konkret solle es im Strafgesetzbuch ausdrücklich verboten werden,
jemanden zur Verhüllung des Gesichts zu zwingen. Zudem solle der Kontakt mit
Bundesbehörden und Bundesrecht vollziehenden Behörden unter Androhung von
Strafe unverhüllt erfolgen müssen. Der Bundesrat beauftragte das EJPD mit der
Ausarbeitung einer entsprechenden Vernehmlassungsvorlage bis Ende Juni 2018.
Bei den Initianten vermochte der Vorschlag des Bundesrats wenig Eindruck zu
erwecken; er sei «schwammig» und entspreche nicht dem Anliegen der Initiative, so
Walter Wobmann (svp, SO) gegenüber der Basler Zeitung. Das Komitee halte an der
Initiative fest und blicke der Abstimmung nach wie vor zuversichtlich entgegen. Die SVP
lehnte den bundesrätlichen Vorschlag ebenfalls als «wirkungslos» ab, wie in der Presse
zu lesen war. Auf wenig Gegenliebe stiess der Vorschlag indes auch bei den Grünen.
Nationalrat Balthasar Glättli (gp, ZH) bezeichnete ihn gegenüber der Basler Zeitung als
«falsch und überflüssig», weil Nötigung ohnehin strafbar sei, und machte ihm in der
Aargauer Zeitung den gleichen Vorwurf wie der Initiative selbst, nämlich zur
«Stimmungsmache gegen Muslime in der Schweiz» beizutragen. Positiver äusserten sich
die CVP und die SP zur Stossrichtung des Bundesrates, wenngleich sich die SP weiter
auf ihren eigenen direkten Gegenentwurf zur Verbesserung der Gleichstellung der
Frauen konzentrieren wollte. SP-Nationalrat Cédric Wermuth (sp, AG) bedauerte im
Tages-Anzeiger, dass der Bundesrat sich nicht getraut habe, «die Debatte neu
auszurichten», und dass der Gegenvorschlag «keine Antwort auf das Unbehagen»
liefere, das hinter der Initiative stehe. Von verschiedenen Seiten wurde der
bundesrätliche Vorschlag auch als nicht oder nur schwer umsetzbar kritisiert, da
Frauen, die gezwungen werden, sich zu verschleiern, dies eher nicht bei der Polizei zur
Anzeige bringen würden. Ständerat Andrea Caroni (fdp, AR), der bereits ein
Gegenkomitee zur Initiative gegründet hatte, begrüsste dagegen den Vorschlag des
Bundesrates. Er sei zwar nicht «das Ei des Kolumbus», eröffne aber die Möglichkeit für
eine gezielte Debatte über die Probleme im Zusammenhang mit der Gesichtsverhüllung
und über allfällige Lösungen, so Caroni gegenüber «Le Temps». 1

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 20.12.2017
KARIN FRICK

Als Zweitrat befasste sich in der Wintersession 2019 der Nationalrat mit dem
Bundesgesetz über die Gesichtsverhüllung, das der Bundesrat dem Parlament als
indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot» unterbreitet
hatte. Über die Initiative selbst wollte die Volkskammer erst nach der Verabschiedung –
oder Versenkung – des Gegenvorschlags befinden. Die Mehrheit der vorberatenden
SPK-NR hatte ihrem Rat nämlich Nichteintreten auf die Vorlage beantragt. Wie
Kommissionssprecher Balthasar Glättli (gp, ZH) dem Ratsplenum schilderte, war diese
Mehrheit durch eine Art unheilige Allianz von Initiativbefürwortern und
-befürworterinnen einerseits sowie der kategorischen Gegnerschaft eines
Verhüllungsverbots andererseits zustande gekommen. Während Erstere den
Gegenvorschlag als nicht geeignet ansahen, das Ziel der Initiative zu erreichen,
kritisierten Letztere, der Entwurf wolle – nicht anders als die Initiative – ein Problem
lösen, das gar nicht existiere, und sei damit genauso unnötig. Trotz des
Nichteintretensantrags hatte die Kommission bereits die Detailberatung der Vorlage
durchgeführt, um den Prozess im Falle des Eintretens nicht zu verzögern, und den
Entwurf um einige Elemente zur Stärkung der Gleichstellung der Geschlechter ergänzt.

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 12.12.2019
KARIN FRICK
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Die Eintretensdebatte im Nationalrat wurde von beiden Lagern entsprechend hitzig
geführt und förderte manch erstaunliche Argumentationslinie zutage. So warf SVP-
Vertreter Andreas Glarner (svp, AG) dem Bundesrat vor, «noch nie in der Geschichte
der Eidgenossenschaft» habe es «einen derart untauglichen und unwürdigen
Gegenvorschlag zu einer Volksinitiative» gegeben. Gleichzeitig bekräftigten andere
Voten derselben Fraktion nicht nur deren Ablehnung des Gegenvorschlags, sondern
auch die Absicht, mit der Initiative die gesellschaftliche Stellung der Frauen zu
verbessern. Demgegenüber hielten die Grünen in ihrer Ablehnung eines jeglichen
Verhüllungsverbots die liberale Staatsordnung der Schweiz hoch und mussten sich von
der SP prompt dafür schelten lassen, mit der Ablehnung des Gegenvorschlags eine
«riesige Chance [zu] verpassen» (Beat Jans; sp, BS), der von Links-Grün schon so lange
angestrebten Gleichstellung in der Gesellschaft näher zu kommen, wie Cédric Wermuth
(sp, AG) bemerkte. Den Fraktionen der FDP und der GLP hingegen war der
Gegenvorschlag offenbar liberal genug, weshalb sie ihn – wie auch die Mitte-Fraktion –
mehrheitlich unterstützen wollten. Mit 94 zu 90 Stimmen bei 5 Enthaltungen fiel der
Entscheid des Nationalrats schliesslich knapp für Eintreten.
In der Detailberatung folgte die grosse Kammer dann durchwegs den Anträgen ihrer
Kommissionmehrheit und verlieh damit dem Gleichstellungsaspekt der
Verhüllungsfrage im Gegenvorschlag mehr Gewicht. So sollen dem Bund im
Gleichstellungsgesetz erstens Förderprogramme zur Verbesserung der Gleichstellung
zwischen Frau und Mann in der Gesellschaft ermöglicht werden. Zweitens sollen
finanzielle Beiträge des Bundes für die Integration gemäss dem Ausländer- und
Integrationsgesetz zukünftig ausdrücklich auch insbesondere der Frauenförderung
zugutekommen. Drittens soll die Verbesserung der Situation der Frauen in den
Zielkatalog des Bundesgesetzes über die internationale Entwicklungszusammenarbeit
und humanitäre Hilfe aufgenommen werden. Alle drei Änderungen stiessen bei der
Ratsmehrheit, nicht aber bei der geschlossenen SVP- sowie der Mehrheit der FDP-
Fraktion, auf Zustimmung. Den so neu verstärkt auf Gleichstellung ausgerichteten
Gegenvorschlag nahm die grosse Kammer letztlich mit 105 zu 82 Stimmen bei 7
Enthaltungen an. Zudem verlängerte sie die Frist für die Behandlung der Volksinitiative
bis im März 2021 und billigte, dass ihre SPK von der 2016 eingereichten Petition «Für ein
Gesichtsverhüllungsverbot» (16.2012) Kenntnis genommen hatte. 2

Institutionen und Volksrechte

Volksrechte

Da Initiativen der Beratungskategorie der sogenannten «freien Debatte» zugeordnet
werden, haben grundsätzlich alle Parlamentsmitglieder das Recht auf Wortmeldung. In
den anderen, seit 1990 geltenden Beratungskategorien äussern sich in der Regel –
neben den Vertreterinnen und Vertretern des Bundesrates – lediglich
Kommissionssprecherinnen und -sprecher, Antragstellerinnen und Antragsteller von
Vorstössen oder Minderheitsanträgen und allenfalls Fraktionssprecherinnen und
-sprecher. Schon früher uferte die freie Debatte bei Volksinitiativen gerne auch in
einem ziemlichen Redemarathon aus, so etwa bei der «No-Billag»-Initiative. Immer
häufiger wird in solchen Debatten zudem auch das Recht genutzt, Zwischenfragen zu
stellen. So war es auch wenig verwunderlich, dass im Nationalrat nicht weniger als 83
Ratsmitglieder einen Antrag gestellt hatten, um in einem Votum die eigene Position zur
Volksinitiative «Schweizer Recht statt fremde Richter (Selbstbestimmungsinitiative)»
verdeutlichen zu können. Aufgrund der grossen Zahl an Rednerinnen und Rednern, aber
eben auch aufgrund der zahlreichen vor allem von SVP-Vertreterinnen und -vertretern
gestellten Zwischenfragen dauerte die Debatte schliesslich insgesamt über neun
Stunden – auf drei verschiedenen Sessionstage verteilt.  

In der Tat stellten die Fraktionsmitglieder der SVP den Hauptharst der Rednerinnen und
Redner, nämlich deren 42; von der SP-Fraktion meldeten sich 17 Mitglieder zu Wort, von
der FDP deren acht, von der CVP sieben, von den Grünen vier und von GLP und BDP je
zwei. Nicht weniger als 82 der 102 Zwischenfragen stammten zudem von der Volkspartei
(FDP: 9; SP: 7; BDP: 2; CVP: 1; GP: 1), wobei die SVP-Fraktionsvertreterinnen und
-vertreter sich häufig auch innerhalb der Fraktion selber befragten, was Roger
Nordmann (sp, VD) zur Zwischenfrage veranlasste, ob es sich hier nicht eher um die
«Selbstbefragungs-Initiative» handle. Den von verschiedenen Ratsmitgliedern
geäusserte Verdacht, dass die Volkspartei versuche, die Ratsabstimmung über die
Initiative so zu verzögern, dass das Begehren nicht bereits im November 2018, sondern
im Wahljahr 2019 an die Urne gelangt – Beat Jans (sp, BS) sprach von «Filibustern» und
Nadine Masshardt (sp, BE) staunte darüber, dass die SVP so viele Fragen zur eigenen

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 11.06.2018
MARC BÜHLMANN
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Initiative habe – konnte die SVP nicht ganz ausräumen. Freilich können Zwischenfragen
nur gestellt werden, wenn der Ratspräsident oder die Ratspräsidentin – aktuell
Dominique de Buman (cvp, FR)  – unmittelbar nach einem Votum die Rednerin oder den
Redner fragt, ob diese oder dieser die Zwischenfrage zulasse. Wird diese Frage
verneint, darf die Zwischenfrage nicht gestellt werden. Die meisten Votantinnen und
Votanten – mit Ausnahme der SVP-Abgeordneten – liessen denn die Zwischenfragen gar
nicht zu. Weil einige darob erzürnte SVP-Zwischenfragerinnen und -frager ihre Frage
trotzdem in den Saal riefen, musste de Buman einige Ermahnungen aussprechen.

Der Verdacht, dass es der SVP mit ihrer Redner- und Zwischenfragestrategie in der Tat
nicht nur um einen Kampf gegen die «Diskussionsverweigerung [...] der
Demokratieabschaffer in diesem Saal» ging, wie sich etwa Roger Köppel (svp, ZH)
echauffierte, sondern um eine Verschleppungstaktik, «damit das Geschäft erst im
Wahljahr vors Volk kommt», wie Roger Nordmann vermutete, wurde durch einen von
Fraktionssprecher Thomas Aeschi (svp, ZG) vorgebrachten Ordnungsantrag weiter
erhärtet. Die SVP wehrte sich nämlich dagegen, dass für den dritten Debattenteil eine
Nachtsitzung anberaumt wurde, was in der Regel nur bei hoher Geschäftslast oder
dringlichen Geschäften erfolge. Mit ihrem Ordnungsantrag wollte die SVP ihr Begehren
zu den normalen Sitzungszeiten weiter beraten, was wohl eine Verschiebung in die
Herbstsession bedeutet hätte. Die Sprecherin des Büros, Marina Carobbio Guscetti (sp,
TI) wies darauf hin, dass mit der überdurchschnittlichen Zahl an Rednerinnen und
Rednern das Kriterium der hohen Geschäftslast sehr wohl erfüllt sei. Der
Ordnungsantrag wurde dann mit 121 zu 67 Stimmen abgelehnt. Die 67 Stimmen
stammten allesamt aus den Reihen der Volkspartei. 
Auch der am dritten Verhandlungstag gestellte Antrag der SVP, die Anwesenden zu
zählen, um das nötige Quorum nachzuprüfen, verhalf nicht wirklich zu einer
Beschleunigung der Debatte. Freilich verliessen zahlreiche Parlamentarierinnen und
Parlamentarier nach dem Drücken des blauen Knopfes – der der Anwesenheitskontrolle
dient – den Nationalratssaal wieder, was Toni Brunner (svp, SG) derart erzürnte, dass er
als Antwort auf eine entsprechende Zwischenfrage von Thomas Aeschi von einem
«Kindergarten» sprach und seine Tirade gegen die nicht anwesenden Ratskolleginnen
und -kollegen vom Nationalratspräsidenten erst durch Abschalten des Mikrofons
unterbrochen wurde.

Nebst all diesem Geplänkel wurden freilich auch Argumente ausgetauscht. In der Tat
dienen die freie Debatte wie auch die Zwischenfragen ja durchaus auch dazu, den
Bürgerinnen und Bürgern zu zeigen, welche Begründungen für den Bezug der
verschiedenen Fronten geltend gemacht werden. Die ab und zu ziemlich emotional, ja
gar gehässig geführte Debatte – der Sonntags-Blick sprach von einer von der SVP
geplanten und zelebrierten Entgleisung, der Tages-Anzeiger von einem eigentlichen
Politikspektakel und die Aargauer Zeitung warf der SVP vor, statt einer inhaltlichen
Debatte auf Klamauk zu setzen – liess in der Tat deutliche Positionsbezüge erkennen.
Während alle Mitglieder der SVP-Fraktion das Begehren vehement verteidigten, lehnten
alle anderen Fraktionen die Initiative einhellig ab. 

Die Kommissionssprecherin Valérie Piller Carrard (sp, FR) und der
Kommissionssprecher Kurt Fluri (fdp, SO) berichteten, dass alle von der SPK-NR
angehörten Wirtschaftsvertreterinnen und -vertreter sowie sämtliche Rechtsexperten
die Initiative ablehnten. Es werde befürchtet, dass das Begehren dem
Wirtschaftsstandort Schweiz schade und in juristischer Hinsicht mehr Probleme
schaffe als löse. In der Kommission sei zudem die Gefahr einer Kündigung wichtiger
Menschenrechtsabkommen, ja gar der Europäischen Menschenrechtskonvention,
diskutiert worden. Klar sei einzig, dass bei einem Konflikt zwischen Völker- und
Landesrecht bestehende Verträge neu verhandelt oder gekündigt werden müssten. Wer
allerdings in welchem Verfahren feststelle oder entscheide, wann ein Normenkonflikt
bestehe und wann nicht bzw. wann dieser Konflikt genügend gravierend sei, bleibe
völlig unklar. Dies würde bei Annahme des Volksbegehrens eine grosse
Rechtsunsicherheit schaffen. Die Kommission empfehle deshalb mit 16 zu 9 respektive
14 zu 11 Stimmen, die Initiative abzulehnen und nicht auf den Gegenvorschlag
einzutreten. Letzterer war von Gerhard Pfister (cvp, ZG) eingebracht worden und
entsprach im Grossen und Ganzen dem schon im Ständerat gescheiterten Vorschlag
von Andrea Caroni (fdp, AR). Pfister zog seinen Antrag gleich zu Beginn der
nationalrätlichen Debatte zurück, weil die Initianten keinerlei Bereitschaft zeigen
würden, auf seinen Vorschlag für eine alternative Lösung überhaupt einsteigen zu
wollen. 

Die Befürworterinnen und Befürworter der Initiative begründeten ihr Anliegen mit vier
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Hauptargumenten: (I) Die Initiative wolle Rechtssicherheit schaffen, indem die
Hierarchie von Völker- und Landesrecht geklärt werde. Dies sei auch angesichts einer
immer stärkeren Einmischung rechtlicher Normen in die Politik (sogenannte
Justizialisierung) von Nöten. (II) Damit werde zudem die (direkte) Demokratie gestärkt
und die Abhängigkeit vom Ausland gemindert. (III) Häufig wurde argumentiert, dass mit
der Initiative nur ein Zustand wiederhergestellt werde, wie er fünf Jahre zuvor schon
geherrscht habe. Damit wurde auf ein Bundesgerichtsurteil vom 12. Oktober 2012
rekurriert, mit welchem die Schubert-Praxis faktisch ausser Kraft gesetzt und wodurch
festgelegt worden sei, dass internationales Recht generell nationalem Recht vorgezogen
werden müsse. Konkret hatte das Bundesgericht in einem Fall die
Menschenrechtskonvention der Regelung der Ausschaffungsinitiative vorgezogen.
Damit sei die direkte Demokratie gleichsam ausgehebelt worden, so die SVP. Kein
anderer Staat gebe aber internationalem Recht Vorrang vor Landesrecht. (IV) Gewarnt
wurde in diesem Zusammenhang auch vor der Einmischung der EU, die mit dem viel
diskutierten Rahmenabkommen und dem Vorrang von internationalem Recht faktisch
zum «obersten Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft» werde – so etwa
Hans-Ueli Vogt (svp, ZH). Die Schweiz werde zu einer Marionette und Volksentscheide
verkämen zu einer Art Umfrageergebnis, was letztlich nur noch eine
Scheinselbstbestimmung sei, erklärte Thomas Aeschi. Andreas Glarner (svp, AG)
verklebte sich den Mund mit blauen Klebestreifen, um zu demonstrieren, dass man sich
den Mund verbieten lasse. Roger Köppel warnte gar von einer «kalten Entmachtung des
Volkes» und Magdalena Martullo-Blocher (svp, GR) stellte die Anschuldigung in den
Raum, dass die «sogenannten Volksvertreter im Saal», denen man im Gegensatz zum
Volk nicht vertrauen könne, dem süssen Gift der Macht verfallen seien, die Souveränität
des Volkes an sich rissen und ins Ausland verkauften. Dies sei der Untergang der
Schweiz. 

Die Gegnerinnen und Gegner des Begehrens betonten neben den bereits von der
Kommission vorgebrachten Argumenten auch den nötigen Spielraum, den Gerichte im
Einzelfall bräuchten, der aber mit einer Annahme der Initiative stark eingeschränkt
würde. Zahlreiche Plädoyers machten sich zudem für die Menschenrechte stark, die mit
der Annahme einer Initiative gefährdet wären, weil die Kündigung der
Menschenrechtskonvention durch die Schweiz einen fatalen Vorbildcharakter hätte.
Balthasar Glättli (gp, ZH) sprach etwa von einer «Antimenschenrechts-Initiative». Das
Volksbegehren stelle die Werte der Schweiz – laut Nadine Masshardt (sp, BE)
«Verlässlichkeit, Stabilität und Menschenrechte» – fundamental infrage. Die kleine
Schweiz sei auf Vertragssicherheit und auf Völkerrecht angewiesen, damit sie nicht dem
Recht des Stärkeren ausgesetzt sei. Aber wer – so fragte sich Matthias Jauslin (fdp, AG)
– gehe mit einem unverlässlichen Partner noch einen Vertrag ein? Völkerrechtliche
Verträge würden von der Schweiz freiwillig eingegangen, weil sie von grossem Nutzen
seien, betonte Ruth Humbel (cvp, AG). Die Stimmbevölkerung werde nicht durch
Völkerrecht entmachtet, weil wichtige Verträge ja immer direktdemokratisch legitimiert
seien, gab Eric Nussbaumer (sp, BL) zu bedenken. 

Das Schlussvotum gehörte Justizministerin Simonetta Sommaruga. Sie führte aus, dass
sich Souveränität und globale Vernetzung nicht widersprechen, weil die Schweiz
souverän bestimme, mit wem sie internationale Verträge abschliesse. Wie diese
Verträge abzuschliessen seien und dass man sie einzuhalten habe, stehe eigentlich in
der von Volk und Ständen abgesegneten Bundesverfassung. Ebenfalls festgehalten sei,
dass es den Gerichten zu überlassen sei, bei Normenkonflikten flexibel und pragmatisch
zu entscheiden. Mit der Selbstbestimmungsinitiative würde dies allerdings auf den Kopf
gestellt. Das Begehren fordere nicht nur, dass Völkerrecht nicht mehr zählen solle,
sondern dass die Gerichte im Konfliktfall rechtswidrige Entscheide fällen müssten. Die
Neuaushandlung von Verträgen würde damit zu einer Obligation und bleibe nicht
Option. Die Initiative, weil sie nur Schwarz und Weiss kenne, zwänge die Schweiz in ein
Korsett. Nicht nur die eigene Handlungsfähigkeit würde eingeschränkt, sondern auch
die Zuverlässigkeit der Schweiz als Vertragspartnerin werde aufs Spiel gesetzt. Zudem
sei die Initiative nicht genügend deutlich bei der Definition von «Widerspruch». Wann
ein Konflikt zwischen Völkerrecht und Landesrecht bestehe, wie gross dieser sein
müsse und wer dies entscheide, bleibe unklar. Die Justizministerin versuchte auch die
Meinung zu entkräften, dass das Bundesgericht seit 2012 auf die Schubert-Praxis
verzichtet habe; es sei im Gegenteil in mehreren Fällen Bezug genommen worden auf
diese Praxis. Die Schweiz sei erfolgreich, weil sie beweglich und pragmatisch immer
wieder neue Antworten auf neue Herausforderungen gefunden habe. Die im Gegenteil
dazu starre und dogmatische Initiative werde vom Bundesrat deshalb zur Ablehnung
empfohlen. 

01.01.65 - 01.01.21 4ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Wie aufgrund der Debatte nicht anders zu erwarten war, stimmten die 67 anwesenden
Mitglieder der SVP-Fraktion – einzig Ulrich Giezendanner (svp, AG) war abwesend – für
und die restlichen 127 bei der Abstimmung anwesenden Nationalrätinnen und
Nationalräte gegen Annahme der Initiative. 3

Aussenpolitik

Beziehungen zur EU

Le 7 mars 2018, le Conseil national s'est également prononcé en faveur de l'accord
additionnel au Fonds pour la sécurité intérieure et de la reprise du règlement (UE)
n°514/2014 (107 voix pour, 74 contre et 9 abstentions lors du vote sur l'ensemble). Dans
les rangs de la chambre du peuple, l'opposition au projet d'arrêté fédéral a été portée
par les groupes parlementaires des Verts et de l'Union démocratique du centre. Tout
comme leurs homologues européens, Lisa Mazzone (verts, GE) et Balthasar Glättli (verts,
ZH) ont tour à tour dénoncé un instrument participant à la consolidation de la
"forteresse Europe" et appelé à la création d'un espace européen propice au respect
des droits de l'Homme. Sur la droite du spectre politique, Adrian Amstutz (udc, BE) a
quant à lui souligné l'inefficacité du système Schengen dans la lutte contre
l'immigration illégale.
Les chambres fédérales ont néanmoins toutes deux apporté leur soutien au projet
présenté par le Conseil fédéral lors du vote final du 16 mars 2018 (109 voix pour, 74
contre et 9 abstentions au Conseil national / 36 voix pour, 6 contre et 0 abstention au
Conseil des Etats). 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.03.2018
AUDREY BOVEY

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Gesellschaftsrecht

Étant donné l’absence de frontière sur l’internet, de nombreuses plateformes
commerciales sont actives en Suisse, mais n’y ont pas de domicile de notification. Selon
Balthasar Glättli (verts, ZH) une telle situation peut devenir problématique en cas de
violation du droit de la personnalité ou du droit de la protection des données. Il a donc
déposé une motion pour renforcer l’application du droit sur internet en obligeant les
grandes plateformes commerciales à avoir un domicile de notification. Dans cette
optique, il propose notamment la modification des articles 140 CPC et 87 CPP. 
D'un côté, la motion a été combattue par Philippe Bauer (plr, NE). S'il estime que la
question du for des grandes firmes commerciales sur Internet pose un problème, il
considère que la solution avancée par le parlementaire vert n'était pas satisfaisante.
D'un autre côté, la motion a reçu l'appui du gouvernement, par la conseillère fédérale
Simonetta Sommaruga (DFJP). Le gouvernement reconnaît qu'un problème existe, et
surtout, estime qu'aucune solution satisfaisante n'a encore été trouvée. Ainsi, il est
favorable à la motion afin que des discussions soient lancées pour trouver une solution.
Lors du vote, la motion a été adoptée  par 141 voix contre 46 et 4 abstentions.
L'opposition libérale des voix de la majorité du PLR (24 voix) a été complétée par une
minorité UDC. La motion passe à la chambre des cantons. 5

MOTION
DATUM: 15.06.2018
GUILLAUME ZUMOFEN

La numérisation entraîne un abolissement progressif des frontières étatiques sur
internet. Une telle situation complexifie l'application du droit sur internet. Afin de
garantir les droits fondamentaux, notamment le droit de la personnalité et le droit de la
protection des données, Balthasar Glättli (verts, ZH) préconise un renforcement de
l’application du droit sur internet en obligeant les grandes plateformes commerciales
à avoir un domicile de notification en Suisse. 
La Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats (CAJ-CE) s'est penchée sur
la motion. Elle estime qu'il est urgent d'agir afin de garantir les droits des citoyens
helvétiques sur Internet. Elle explique qu'une motion de commission, qu'elle a déposée
en mars 2018, a déjà été adoptée par les deux chambres. Au final, elle préconise
l'adoption de la motion qu'elle juge comme un complément pertinent à la motion
18.3379 préalablement acceptée. En chambre, le Conseil des Etats a adopté la motion à
l'unanimité. 6

MOTION
DATUM: 19.06.2019
GUILLAUME ZUMOFEN
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Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Noch in der gleichen Woche wie die erste nationalrätliche Debatte fand das
Differenzbereinigungsverfahren statt, wobei nicht mehr viele Fragen zur Schaffung
einer gesetzlichen Grundlage für die Überwachung von Versicherten offen waren. Der
Ständerat zeigte sich grösstenteils mit den Vorschlägen des Nationalrats einverstanden:
Er hiess die Notwendigkeit eines Antrags auf Überwachung mit technischen Hilfsmitteln
zur Standortbestimmung sowie die Schweigepflicht für die Mitarbeitenden der externen
Unternehmen gut. Er bestand jedoch darauf, Observationen nur durch Personen mit
Direktionsfunktion erlauben zu lassen. Da eine Observation „einen beachtlichen Eingriff
in die Persönlichkeitsrechte der betroffenen Person” darstelle, sei diese Entscheidung
auf Stufe Direktion zu treffen, erklärte Pirmin Bischof (cvp, SO) für die SGK-SR. Er
ergänzte, dass die Kommission aufgrund der vorgängigen nationalrätlichen Diskussion
noch zwei Fragen bei der Verwaltung habe abklären lassen. Demnach würden erstens
Drohnen gemäss Verwaltung ebenfalls zu den technischen Hilfsmitteln der
Standortbestimmung zählen, wenn sie für die Standortbestimmung eingesetzt würden –
nicht aber, wenn sie für die konkrete Observation verwendet würden. Zweitens stellte
die Verwaltung klar, dass gemäss ihrer Auffassung die Rahmenfrist von sechs Monaten
für die Überwachung durch das Einreichen eines Antrages zur Verwendung der
Hilfsmittel zur Standortbestimmung nicht neu zu laufen beginne. 
Noch an demselben Tag beschäftigte sich auch der Nationalrat erneut mit der Vorlage.
Nachdem die Problematik des Drohneneinsatzes auf Nachfrage von Silvia Schenker (sp,
BS) durch Isabelle Moret (fdp, VD) geklärt wurde – Drohnen seien bewilligungspflichtig
für die Standortfeststellung einsetzbar, jedoch nicht um Ton- und Bildaufnahmen zu
machen, betonte sie – nahm sich die grosse Kammer der letzten Differenz an: Auf
Antrag der SGK-NR lenkte sie ein und akzeptierte die Bestimmung des Ständerats; somit
dürfen nur Personen mit Direktionsfunktion zukünftig Observationen anordnen. 
Tags darauf folgten die Schlussabstimmungen in beiden Räten. Der Nationalrat nahm
die Vorlage mit 141 zu 51 Stimmen an, wobei sich an den Lagern nichts geändert hatte:
Die SP- und die Grünen-Fraktion waren einstimmig gegen die Schaffung der
entsprechenden gesetzlichen Regelungen, die übrigen Fraktionen sprachen sich
einstimmig dafür aus. Im Ständerat fiel das Bild ähnlich aus, hier standen 29
zustimmende 10 ablehnenden Stimmen und 3 Enthaltungen gegenüber. 

Damit war das Geschäft innert dreier Monate durch das Parlament „gepeitscht” worden,
wie es Balthasar Glättli (gp, ZH) gleichentags formulierte; zuletzt wurde es in einer
Woche dreimal vom National- und zweimal vom Ständerat beraten. „Wahnsinn. Raserei.
Eskalation” titelte der Tages Anzeiger bereits am Tag der Schlussabstimmungen und
sprach dabei nicht vom Resultat, sondern vom Behandlungstempo. „Warum diese Eile,
dieses Politisieren nahe am Notrecht?” fragte er weiter und gab die Antwort gleich
selber: Die Beteuerungen zahlreicher Politikerinnen und Politiker – namentlich erwähnt
wurden Josef Dittli (fdp, UR), Alex Kuprecht (svp, SZ), Roland Eberle (svp, TG), Lorenz
Hess (bdp, BE) und Ruth Humbel (cvp, AG) –, wonach ein vehementer Zeitdruck
herrsche und die Missbrauchsbekämpfung für die Sozialversicherungen immens wichtig
sei, stünden in Zusammenhang mit den Mandaten der Sprechenden bei Versicherern,
„die direkt vom Gesetz profitier[t]en”. Diesen Vorwurf liess Lorenz Hess nicht gelten; er
argumentierte, das Gesetz betreffe vor allem die Suva und die IV, für die Visana, deren
Präsident er ist, seien Observationen nebensächlich. Gerade die Suva hatte aber
gemäss Tages Anzeiger bei der Beratung dieser Vorlage eine wichtige Rolle gespielt, wie
auch der Basler Strafrechtsprofessor Markus Schefer bestätigte. Ihre Vorschläge seien
im Gesetzgebungsprozess „willig aufgenommen“ worden, erklärte er. 
Mit Bezug auf diesen Artikel des Tages Anzeigers reichte Balthasar Glättli noch am
selben Tag eine Interpellation (Ip. 18.3330) ein und wollte wissen, ob andere
Gesetzesrevisionen ähnlich schnell vom Parlament verabschiedet worden waren, ob
Beratungs- und Verwaltungsratsmandate bei von der Vorlage betroffenen Versicherern
als relevante Interessenbindungen gelten und welche Konsequenzen allfällige in den
Kommissionsdiskussionen oder im Plenum nicht offengelegte Interessenbindungen
hätten. Für ihn sei „klar, dass die Versicherungsvertreter im Rat auf ihre
Interessenbindungen hätten hinweisen sollen“. Anfang Mai beantwortete das Büro-NR
die Interpellation: Seit der Wintersession 2011 seien 110 von 400 Bundesgesetzen und
Bundesbeschlüssen innert zweier aufeinanderfolgender Sessionen fertig behandelt
worden. Das Büro bestätigte, dass die erwähnten Mandate offenzulegen seien und die
Betroffenen dies getan hätten – die entsprechenden Mandate seien in einem Register

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.03.2018
ANJA HEIDELBERGER
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der Parlamentsdienste öffentlich zugänglich aufgeführt. Dadurch würden sie als
bekannt vorausgesetzt und müssten im Rahmen von einzelnen Geschäften nicht
genannt werden. Somit kam es bei der Beratung des Observationsartikels zu keinen
Unregelmässigkeiten bezüglich der Offenlegung von Interessenbindungen. Bestehen
bleibt jedoch der grosse potenzielle Einfluss der Versicherer, was nicht zuletzt auch
Alex Kuprecht bestätigte: „Hätten alle Politiker in den Ausstand treten müssen, die bei
einer Krankenkasse, einer Versicherung oder einer Pensionskasse ein Mandat haben,
hätten wir das Gesetz gar nicht beraten können”, erklärte er gegenüber dem Tages
Anzeiger. 7

1) Medienmitteilung BR vom 20.12.2017; AZ, BU, BZ, BaZ, Blick, CdT, LT, Lib, NZZ, SGT, TA, TG, 21.12.17; Blick, 22.12.17
2) AB NR, 2019, S. 2227 ff.; Medienmitteilung SPK-NR vom 11.10.19; AZ, CdT, LT, Lib, NZZ, 13.12.19
3) 17.046 Abstimmungsprotokoll; AB NR, 2018, S. 641ff.; AB NR, 2018, S. 808ff.; AB NR, 2018, S. 832ff.; AB NR, 2018, S. 930ff.;
AZ, BaZ, NZZ, 31.5.18; So-Bli, 3.6.18; Blick, 6.6.18; BaZ, NZZ, WW, 7.6.18; NZZ, 9.6.18; So-Bli, 10.6.18; AZ, TA, 12.6.18
4) BO CE, 2018, p. 262; BO CN, 2018, p. 254 ss.; BO CN, 2018, p. 569
5) BO CN, 2018, p.1154; BO CN, 2018, pp.1399
6) BO CE, 2019, p.545; Rapport CAJ-CE du 15.04.2019
7) AB NR, 2018, S. 501 f.; AB NR, 2018, S. 566; AB SR, 2018, S. 235 f.; AB SR, 2018, S. 260; TA, 16.3., 17.3.18; AZ, 19.3., 20.3.18

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.65 - 01.01.21 7


